
Der Landtag von Niederösterreich hat am .......................... beschlossen:  

 

Änderung des NÖ Raumordnungsgesetzes 

 

Das NÖ Raumordnungsgesetz 2014, LGBl. 3/2015, wird wie folgt geändert: 

 

§ 24 Abs. 5 „Erlassung des örtlichen Raumordnungsprogrammes“ neu lautet: 

 

(5) Der Entwurf des örtlichen Raumordnungsprogrammes ist vor Erlassung der 

Verordnung durch sechs Wochen im Gemeindeamt (Magistrat) zur allgemeinen 

Einsicht aufzulegen. Zusätzlich ist der Entwurf der Verordnungen inklusive 

aller Erläuterungen, Berichte und Pläne auf der Homepage der Gemeinde 

zu veröffentlichen. Die Auflegung ist öffentlich kundzumachen. Die angrenzenden 

und/oder im Untersuchungsrahmen einbezogenen Gemeinden, die NÖ 

Wirtschaftskammer, die Kammer für Arbeiter und Angestellte für NÖ, die NÖ Landes-

Landwirtschaftskammer sowie die Interessensvertretungen für die Gemeinden im 

Sinn des § 119 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000, sind von der Auflegung 

schriftlich oder elektronisch zu benachrichtigen. Dabei ist eine Auflistung aller 

beabsichtigten Änderungen anzuschließen. Ein Entwurf des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes ist der Landesregierung zu Beginn der Auflagefrist zu 

übermitteln; diese hat den Entwurf in fachlicher und rechtlicher Hinsicht zu 

überprüfen und der Gemeinde das Ergebnis spätestens vier Wochen nach Ende der 

Auflagefrist schriftlich mitzuteilen. 

 

 

 


